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Bekanntmachung 
zur Konvention über Hilfeleistung 

bei nuklearen Unfällen oder 
strahlungsbedingten Notfällen vom 26. September 1986

vom 17. Juni 1987

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik rati
fizierte die Konvention über Hilfeleistung bei nuklearen Un
fällen oder strahlungsbedingten Notfällen vom 26. September 
1986.

Die Konvention war am 26. September 1986 für die Deutsche 
Demokratische Republik unterzeichnet worden.
Die Ratifikationsurkunde wurde am 29. April 1987 beim Ge
neraldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation 
als dem Depositar hinterlegt.
Dabei hat die Deutsche Demokratische Republik folgende Er
klärungen abgegeben:
„1. Die Deutsche Demokratische Republik fühlt sich nicht 

an die in Artikel 13 Absatz 2 vorgesehenen Verfahren 
zur Regelung von Streitigkeiten gebunden.

2. Die Deutsche Demokratische Republik benennt gemäß 
Artikel 4 als zuständige Behörde und Kontaktstelle das 
Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
der Deutschen Demokratischen Republik. “

Die Konvention ist gemäß ihrem Artikel 14 Absatz 4 am 
30. Mai 1987 für die Deutsche Demokratische Republik in 
Kraft getreten.
Sie wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 17. Juni 1987

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h 1 e r

Konvention 
über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen 

oder strahlungsbedingten Notfällen

DIE TEILNEHMERSTAATEN DIESER KONVENTION,
IN DEM BEWUSSTSEIN, daß in einer Reihe von Staaten

nukleare Tätigkeiten durchgeführt werden,
IM HINBLICK DARAUF, daß umfassende Maßnahmen ge

troffen wurden und werden, um bei nuklearen Tätigkeiten 
ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten und dadurch 
nukleare Unfälle zu verhüten sowie die Folgen allenfalls 
eintretender Unfälle auf ein Mindestmaß zu beschränken,

IN DEM WUNSCH, die internationale Zusammenarbeit bei 
der sicheren Entwicklung und Nutzung der Kernenergie wei
ter zu verstärken,

ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, einen internationalen 
Rahmen zu schaffen, der die umgehende Leistung von Hilfe 
bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfällen 
erleichtert, um so deren Folgen zu mildern,

IM HINBLICK auf die Nützlichkeit zweiseitiger und mehr
seitiger Vereinbarungen über die gegenseitige Hilfeleistung 
in diesem Bereich,

IM HINBLICK auf das Wirken der Internationalen Atom
energieorganisation bei der Ausarbeitung von Richtlinien 
über Vereinbarungen für dringliche gegenseitige Hilfeleistung 
bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfällen,

HABEN folgendes VEREINBART:

A r t i k e 1 1 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Teilnehmerstaaten arbeiten untereinander und mit 
der Internationalen Atomenergieorganisation (im folgenden 
„Organisation“ genannt) in Übereinstimmung mit dieser 
Konvention zusammen, um eine umgehende Hilfeleistung bei 
einem nuklearen Unfall oder strahlungsbedingten Notfall zu 
erleichtern, damit seine Folgen auf ein Mindestmaß be-


